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Beilage: Die Lehrerin No, 9.

Der Kamps um die konfessionelle Schule —
daheim und anderswo.'")

Unsere Kirche verlangt die konfessionelle,
also für katholische Kinder katholische Schulen.
Darum fordern wir Katholiken auch in der

Schweiz — zum allerwenigsten staatlichen
Schutz und staatliche Unterstützung der kon-
fessionellen Schule.

Es gibt aber Schulpolitiker in derSchweiz,
die unsere Forderung nach staatlichem Schutz
und staatlicher Unterstützung der konfessio-
nellen Schule als Ausfluß eines ganz un-
heimlichen religiösen Fanatismus und eines
geradezu staatsgefährlichen Ultramontanis-
mus hinstellen. Und zwar sind das nicht
nur Schulpolitiker, die ihr Leben lang nie
einen katholischen Katechismus in den
Händen gehabt haben. Es sind Schul-
Politiker darunter, die getauft und gefirmt
sind, die vielleicht bis zu ihrem zwanzigsten
Lebensjahre beichteten und kommunizierten
und in ihrem Glaubensbekenntnisse beteten:

ich glaube an eine heilige katholische
Kirche." Und es gibt Schulpolitiker in der
Schweiz, die eine sogenannte höhere Bildung
genossen haben, und die sogar mit dem

Christennamen sich schmücken, die die For-
derung der katholischen Kirche und der
gläubigen Protestanten nach konfessionellen
Schulen für ihre Kinder — einfach als
Unsinn bezeichnen. Dieser Ausdruck stand
tatsächlich vor einiger Zeit in einer frei-
sinnigen St, Galler Zeitung.

Es gibt aber auch gutnützige prakti-
zierende Katholiken — und gläubige Pro-
testanten —, die der Ansicht sind, die
Stellung der katholischen Kirche und der
allzubeschränkten Ausleger ihrer Gesetze
in der Schulfrage, sei denn doch zu
streng, zu einseitig. Die Zeit- und Be-
Völkerungsverhältnisse seien jetzt eben derart,
daß die neutrale, die konfessionslose Schule
mit dem bestimmten Versprechen, das kon-
fessionelle Gewissen nach Möglichkeit zu
schützen, das einzig Vernünftige, das einzig
Durchführbare sei. Die Forderung der ka-

tholischen Kirche nach konfessionellen, also
für katholische Kinder nach katholischen
Schulen, stehe ja wohl auf dem Papier
im Paragraph soundso des neuen Kirchen-

*) Anmerkung der Schriftleitung. Im ,Luz. Tagbl." sind im Anschluß an die Festpredigt des
hochw. Hrn. Stadtpfarrers Gaßmann, Willisau, anläßlich der diesjährigen Sempacher Schlachtjahrzeit
mehrere Artikel gegen konfessionelle Schule erschienen, die d e Geistesrichtung des luzernischen Freisinns
in der Schulfrage kennzeichnen. Obige Ausführungen, die schon vor dem II, Juli in unserer Mappe
lagen, sind die richtige Antwort daraus.



rechtes, sie sei aber unter den jetzigen Ver-
Hältnissen, besonders auch in unsern schwei-
zerischen Verhältnissen, einfach undurchführ-
bar. Die katholische Kirche erwarte über-
Haupt zu viel von der konfessionellen, der
katholischen Schule, und sie fürchte zuviel
von der neutralen, konfessionslosen Schul-
stube. Auf die Schule komme denn doch nicht
so viel an, wie der Lehrer meine und der
religiöse Fanatiker behaupte. Wenn ein
zuverlässiger Schulartikel der Bundesver-
fassung uns bestimmt und unzweideutig
Schonung des katholischen Gewissens ver-
spreche, und wenn dann noch dazu, frei-
willig und aus eigenem Antriebe, die kan-
tonalen und kommunalen Schulbehörden
unsere andere Forderung erfüllen: daß wir
auch im Schulzimmer des neutralen, kon-
fessionslosen Schulhauses konfessionellen Re-
ligionsunterricht erteilen dürfen und zwar
innerhalb des sonst konfessionslosen Stunden
planes, dann sollte das vorläufig genügen;
dann sollten wir „für dermalen" zufrieden
sein; die Schulfrage sollte darum von der
Traktandenliste unserer politischen Versamm-
lungen, besonders von der Traktandenliste
für eidgenössische Politik gestrichen werden,
und man würde auch besser nicht mehr da
von predigen, auf der Kanzel nicht und
im pädagogischen Fachblatte nicht.

Ich möchte heute der ersten Klasse
meiner eben genannten Gegner — also
meinen grundsätzlichen Gegnern — erzäh-
len, daß die Forderung nach konfessionellen
Schulen nicht nur eine Forderung einseitiger
und beschränkter katholischer Kreise ist,
sondern ebenso sehr auch eine Forderung
des offiziellen Protestantismus. Und
ich möchte der zweiten Klasse meiner
Gegner — also meinen grundsätzlichen
Freunden — am Beispiele Hollands nach-
weisen, daß die Durchführung der Forderung
nach konfessionellen Schulen auch heute,
auch bei den heutigen Zeit- und Bevölke
rungsverhältnissen recht wohl möglich ist,
also bei allseitig gutem Willen vielleicht so-

gar in der Schweiz möglich wäre.
Zur deutschen Schulfrage, das heißt zum

kommenden Reichsschulgesetz haben nicht nur
die katholischen Bischöfe Deutschlands
Stellung genommen (vergl. Nummer 8 des
laufenden Jahrganges der Schw.-Sch ); auch
die oberste Vertretung des deutschen
Protestantismus, der „Kirchenaus-
schuß ", hat dazu eine bedeutungsvolle Kund-
gebung erlassen. Man höre einige Sätze
daraus: „Die öffentlichen Schulen sind Ein-

richtungen des Staates und stehen unter
seiner Leitung und Aufsicht. Wir fordern
solche Schulen, in denen die christliche
Charakterbildung Grundlage undZiel
der gesamten Erziehung ist, und da-
her für evangelische Kinder evan-
gelische Schulen.

„Von den durch die Reichsverfassung
ermöglichten Schularten (konfessionelle Schu-
len, Simultanschulen und rein weltliche
Schulen, d. V.) kommt die religionslose
weltliche Schule für alle diejenigen nicht
in Frage, die der Religion, insbesondere
dem evangelischen Christentum doch min-
bestens Bildungs- und Erziehungswert bei-
messen und nicht wollen, daß die Kinder
durch die Schule gehen, ohne in der Schule
selber von Gott und Christus zu hören.

„Die Simultanschule, wie sie auf
Grund der Reichsverfassung zur Einführung
kommen soll, neuerdings in nicht zutreffender
Weise als Gemeinschaftsschule bezeichnet,
steht sowohl in unterrichtlicher als erzie-
herischer Hinsicht hinter der evangelischen
Schule zurück. Sie hat einerseits nicht die
Vorzüge, die man ihr zuschreibt. Sie bietet,
wie schon dieErfahrung mit der alten
Simultanschule beweist, keine Bürg-
schaft dafür, daß sie den religiösen
Frieden fördere; sie ist auch nicht im-
stände, die bis ins Innerste und Tiefste
reichenden Unterschiede in den letzten reli-
giösen Ueberzeugungen und Grundsätzen zu
überbrücken und dadurch eine innerlich be-

gründete „Einheitskultur" zu ermöglichen.
Anderseits sind ihre Mängel unbe-
streitbar. Der Unterricht, insbesondere in
Geschichte und Deutsch, ist in Gefahr,
farblos zu werden, schon weil die An-
schauungen Andersgläubiger nicht verletzt
werden sollen. Der Religionsunterricht,
wiewohl ein ordentliches Lehrfach,
wird tatsächlich zu einem Nebenfache
ohne bestimmenden Einfluß aus den
Geist der Schule. Insgesamt fehlt der
Simultanschule die einheitliche und
geschlossene Glaubens-, Welt- und
Lebensanschauung, die für die Er-
ziehung so außerordentlich wichtig ist.

„Darum treten wir mit Nachdruck für
die Erhaltung der evangelischen Schule
ein und fordern die Glaubensgenossen zu
gleicher Stellungnahme auf. Schon das
ist bedeutsam, daß die Schüler und Lehrer
demselbenBekenntnisseangehören. Noch
wichtiger ist es, daß die evangelisch-prote-
stantische Welt- und Lebensauffassung



das ganze Schulwesen bestimmt und
auch in den Lehrbüchern zumAusdruck
kommt. Auch bietet die evangelische Schule
die Gewähr, daß evangelische Eltern nicht
gezwungen sind, ihre Kinder andersgläubigen
oder gar den Glauben des Elternhauses
bekämpfenden Erziehern und Lehrern anzu-
vertrauen." SoderoffizielledeutscheProte-
stantismus! — Wahrhaftig, schöner Haben'S
die deutschen Bischöfe nicht gesagt. Und
wahrhaftig, das ist ja die gleiche „einseitige",
„bornierte", „fanatische", „unversöhnliche",
„staatsgefährliche" Schulpolitik, wie sie die
Schweizer Schule immer vertreten hat.")

Und daß es möglich ist, auch unter
den heutig en Zeit-und Bevölkerungs-
Verhältnissen möglich ist, die Schulfrage
so zu regeln, daß auch die gläubigen, die
konfessionellen Eltern im Schulhause zu ihrem
Rechte kommen, beweist das neueste Schul
gesetz in Holland, um dessen Zustandekommen
sich besonders der protestantische Minister
de Visser verdient gemacht hat. Neben den

Simultanschulen mit konfessionellem
Religionsunterricht im Schullokal und inner-
halb des Stundenplanes, sind auch kon-
fessionellePrivatschulen gestattet und
gleichberechtigt. Freie Vereinigungen
oder Anstalten, die mit den Rechten einer
juristischen Person versehen sind, und eine
Privatschule für den gewöhnlichen sieben-
klassigen Elementarunterricht oder für er-
wetterten Elementarunterricht von neun
Klassen, für eine zweijährige Fortbildungs-
schule oder für Schulunterricht für Anormale
einrichten wollen, können eine ent
sprechende finanzielle Beihilfe von der Orts-
gemeinde verlangen, ob es sich um Neu-
bauten, Erweiterungen oder Umbauten

Zum pädagogischen Fl
„Ein Volk, das mit solchem Ernste in

den Tagen der Trübsal und des Elendes
an die großen Fragen der Erziehung und
des Unterrichtes herantritt, kann nicht unter-
gehen," so sprach der hochwürdigste Herr
Bischof Waitz von Feldkirch, überwältigt
von dem Anblicke der über 900 Teilnehmer
des pädagogischen Ferien-Kurses, der vom
Verein für christliche Erziehungswissenschaft
unter Mitwirkung des katholischen Tiroler-
Lehrervereins diesen Sommer in Innsbruck
veranstaltet wurde.

*) Und an die wohl auch der Festprediger o

handelt. Die Gemeinde stellt, wenn immer
möglich, ein bereits in ihrem Besitz befind-
liches Gebäude samt dem nötigen Gelände
für körperliche Uebungen bereit, je nach den
Abmachungen zur Nutznießung oder als
Eigentum. Im andern Falle wirkt sie an
der Beschaffung eines andern Gebäudes mit.
Dabei muß das gesetzliche Minimum von
25 Schülern bei gewöhnlichen Elementar-
schulen, von 12 für erweiterten Unterricht
garantiert sein.

Der Jahresgehalt des Vorstehers
einer solchen Privatschule, sowie der Lehr-
Personen wird vom Reiche vergütet und
zwar für alle Schulstufen bis zum Fort-
bildungsunterricht. Die übrigen jähr-
lichen Betriebsausgaben deckt die
Gemeinde.

Der Lehrplan soll im allgemeinen dem
der staatlichen Schulen entsprechen, kann
aber Abweichungen enthalten, z. B. zur
Einführung besonderer Fächer zur Gesin-
nungs und Charakterbildung. Bei der
praktischen Ordnung der Stunden ist die
Schulleitung völlig frei. — Das ist Lösung
der Schulfrage in Holland.

Also man kann's, wenn man will. Und
was man in Holland kann, sollte man auch
in der Schweiz können, wenn auch zuzu-
geben ist, daß die Verhältnisse bei uns
etwas anders, schwieriger sind als in Holland.
Und in Holland fürchtet man nicht einen
konfessionellen Bürgerkrieg wegen dieses staat«
lichen Schutzes und dieser staatlichen Unter-
stützung auch der konfessionellen Schule, son-
dern man ist überzeugt, daß damit ein lan-
ger, langer und erbitterter Kampf um die
Schule— zu Ende ist. O. Iì.

ienkurs in Innsbruck.
Aus allen Tälern und herab von den

Gebirgen Deutsch-Oesterreichs, aus Bayern,
Württemberg, Westfalen und andern deut-
schen Landesteilen waren sie herbeigeströmt.
Auch einige Lernbegierige aus der Schweiz
hatten sich dort eingefunden.

Katholische Gelehrte und Schulmänner
beleuchteten die brennenden Fragen der
Psychologie, Pädagogik und Methodik in
ihrem tiefsten Wesen, lebenskräftig und zur
Tat anregend, in echt christlichem Geiste.
Philosophisch-grundlegende Fragen bildeten

der diesjährigen Sempacher Schlachtjahrzeit dachte.
(D. R.)
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